
Hamburgisches Enteignungsgesetz 
in der Fassung vom 11. November 1980 
 
Fundstelle: HmbGVBl. 1980, S. 305 
 
Stand:  letzte berücksichtigte Änderung: §§ 7, 10 geändert durch Gesetz vom 18. Februar 2004 (HmbGVBl. 
S. 107)  
 
  
§ 1  
Anwendungsbereich 
Dieses Gesetz ist für alle Enteignungen anzuwenden, wenn dafür keine andere gesetzliche Regelung besteht 
oder wenn auf dieses Gesetz verwiesen wird. 
 
  
§ 2  
Enteignungszweck 
1 Die Enteignung ist nur für Vorhaben zulässig, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen. 2 Wird für solche 
Vorhaben enteignet, so ist es zulässig, durch Enteignung Grundstücke zur Entschädigung in Land zu 
beschaffen und entzogene Rechte durch neue Rechte zu ersetzen. 
 
  
§ 3  
Zulässigkeit der Enteignung 
(1) 1 Die Enteignung ist im Einzelfall nur zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit sie erfordert und der 
Enteignungszweck auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werden kann. 2 Sie setzt voraus, dass der 
Antragsteller glaubhaft macht, er werde das Vorhaben innerhalb angemessener Frist ausführen. 
 
(2) Für die Enteignung von Grundstücken zur Entschädigung in Land und für die Enteignung zu dem Zweck, 
entzogene Rechte durch neue Rechte zu ersetzen (§ 2 Satz 2), gelten die §§ 90 und 91 mit Ausnahme von § 
90 Absatz 1 Nummern 2 und 3 des Baugesetzbuchs - BauGB - sinngemäß. 
 
(3) Für den Umfang, die Beschränkung und die Ausdehnung der Enteignung gilt § 92 Absätze 1 bis 3 und 5 
BauGB sinngemäß. 
 
  
§ 4  
Gegenstand der Enteignung 
(1) Durch Enteignung können 
 
1.das Eigentum an Grundstücken entzogen oder belastet werden; 
 
2.andere Rechte an Grundstücken entzogen oder belastet werden; 
 
3.Rechte entzogen werden, die zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen 
oder die den Verpflichteten in der Benutzung von Grundstücken beschränken; 
 
4.soweit es in den durch dieses Gesetz für anwendbar erklärten Vorschriften des Fünften Teils des Ersten 
Kapitels des Baugesetzbuchs vorgesehen ist, Rechtsverhältnisse begründet werden, die Rechte der in 
Nummer 3 bezeichneten Art gewähren; 
 
5.die Änderung oder Beseitigung vorhandener baulicher Anlagen angeordnet werden; 
 
6.die Befugnis begründet werden, bei der Ausführung von Vorhaben, für welche die Enteignung zulässig ist, 
Grundstücke vorübergehend zu benutzen. 
 



(2) Auf das Zubehör eines Grundstücks sowie auf Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit 
dem Grundstück verbunden oder in ein Gebäude eingefügt sind, ist die Enteignung nur auszudehnen, wenn 
der Eigentümer es verlangt und wenn und soweit er die Gegenstände infolge der Enteignung nicht mehr 
wirtschaftlich nutzen oder in anderer Weise angemessen verwerten kann. 
 
(3) Die für die Entziehung oder Belastung des Eigentums an Grundstücken geltenden Vorschriften sind auf 
die Entziehung, Belastung oder Begründung der in Absatz 1 Nummern 2 bis 4 bezeichneten Rechte 
sinngemäß anzuwenden. 
 
  
§ 5  
Entschädigung 
(1) Für die Enteignung ist Entschädigung zu leisten. 
 
(2) 1 Die §§ 93 bis 101, 102 Absatz 1 Nummer 1 und Absätze 3 bis 6 sowie § 103 BauGB sind sinngemäß 
anzuwenden. 2 Die Rückenteignung (§ 102 BauGB) kann nicht verlangt werden, wenn 
 
1.der Enteignete selbst das Grundstück im Wege der Enteignung erworben hatte oder 
 
2.ein Verfahren zur Enteignung des Grundstücks zugunsten eines anderen eingeleitet worden ist und der 
enteignete frühere Eigentümer nicht glaubhaft macht, dass er das Grundstück innerhalb angemessener Frist 
zu dem vorgesehenen Zweck verwenden wird. 
 
 
 
  
§ 6  
Planfeststellung 
(1) 1 Erstreckt sich das Vorhaben auf mehrere Grundstücke, so kann das Enteignungsverfahren erst 
eingeleitet werden, wenn die zuständige Behörde einen Enteignungsplan festgestellt hat und dieser Plan 
vollziehbar ist. 2 Die Feststellung des Plans ist nur zulässig, wenn das Vorhaben dem Wohl der 
Allgemeinheit dient. 3 Eines Enteignungsplans bedarf es nicht, wenn die Enteignung in einem anderen 
Gesetz zugelassen ist, dem Vorhaben ein in einem Planfeststellungsverfahren festgestellter Plan zugrunde 
liegt und der Planfeststellungsbeschluss vollziehbar ist. 
 
(2) Bei Vorhaben von unwesentlicher Bedeutung oder wenn die Beteiligten zugestimmt haben, kann die 
zuständige Behörde von einer Planfeststellung absehen. 
 
  
§ 7  
Enteignungsverfahren 
(1) Das Enteignungsverfahren wird von der Enteignungsbehörde auf Antrag durchgeführt. 
 
(2) Der Enteignungsplan (§ 6 Absatz 1) ist dem Enteignungsverfahren als bindend zugrunde zu legen. 
 
(3) 1 Der Senat kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass an den Entscheidungen der 
Enteignungsbehörde ehrenamtliche Beisitzer mitzuwirken haben.  
 
(4) 1 Die §§ 106 bis 122, 194, 200 und 201, 208 bis 212 BauGB sowie die auf Grund des § 199 BauGB 
erlassenen Rechtsverordnungen sind sinngemäß anzuwenden. 2 § 209 BauGB gilt sinngemäß auch für die 
Vorbereitung der Planung nach § 6. 
 
  
§ 8  
Vertreter von Amts wegen 



(1) Um die Rechte Beteiligter zu wahren, hat das Vormundschaftsgericht auf Ersuchen der 
Enteignungsbehörde einen geeigneten Vertreter zu bestellen, wenn ein Vertreter nicht vorhanden ist: 
 
1.für einen Beteiligten, dessen Person unbekannt, oder für eine Person, deren Beteiligung ungewiss ist; 
 
2.für einen abwesenden Beteiligten, dessen Aufenthalt unbekannt oder dessen Aufenthalt zwar bekannt ist, 
der aber an der Besorgung seiner Vermögensangelegenheiten verhindert ist; 
 
3.für einen Beteiligten ohne Aufenthalt im Geltungsbereich des Grundgesetzes, wenn er der Aufforderung 
der Enteignungsbehörde, einen Vertreter zu bestellen, innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht nachgekommen 
ist; 
 
4.für einen Beteiligten, der infolge einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen und 
seelischen Behinderung nicht in der Lage ist, in dem Enteignungsverfahren selbst tätig zu werden; 
 
5.für Gesamthandseigentümer oder Eigentümer nach Bruchteilen sowie für mehrere Inhaber eines sonstigen 
Rechts an einem Grundstück oder an einem das Grundstück belastenden Recht, wenn die 
Enteignungsbehörde erfolglos versucht hat, auf die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters hinzuwirken, 
und auch eine alsdann den betroffenen Rechtsinhabern von der Enteignungsbehörde gesetzte Frist für die 
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters verstrichen ist. 
 
(2) Für die Bestellung des Vertreters ist das Vormundschaftsgericht zuständig, in dessen Bezirk das von dem 
Enteignungsverfahren betroffene Grundstück liegt. 
 
(3) Auf die Vertretungsmacht des nach Absatz 1 Nummer 5 bestellten Vertreters ist es ohne Einfluss, wenn 
während des Verfahrens ein Wechsel eines oder mehrerer der Rechtsinhaber eintritt. 
 
(4) 1 Der Vertreter hat gegen den Antragsteller des Enteignungsverfahrens Anspruch auf eine angemessene 
Vergütung und auf Erstattung seiner baren Auslagen. 2 § 121 Absatz 2 Satz 2 erster Satzteil und Satz 3 
sowie Absatz 3 erster Halbsatz BauGB gelten sinngemäß. 3 Über den Anspruch entscheidet die 
Enteignungsbehörde. 
 
(5) 1 Ist dem Beteiligten durch Verschulden des Vertreters in Ausübung seiner Tätigkeit ein Schaden 
entstanden, so haftet neben dem Vertreter die Freie und Hansestadt Hamburg als Gesamtschuldnerin. 2 Im 
Verhältnis zur Freien und Hansestadt Hamburg ist der Vertreter allein verpflichtet. 
 
(6) Im Übrigen gelten für die Bestellung und für das Amt des Vertreters in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 4 die Vorschriften über die Betreuung, in den übrigen Fällen die Vorschriften über die Pflegschaft 
entsprechend. 
 
  
§ 9  
Verfahren vor den Gerichten 
(1) 1 Verwaltungsakte der Enteignungsbehörde sowie Verwaltungsakte der zuständigen Behörde nach § 7 
Absatz 4 Satz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 209 Absatz 2 BauGB können nur durch Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung angefochten werden. 2 Über den Antrag entscheidet das Landgericht, Kammer für 
Baulandsachen. 
 
(2) Für das gerichtliche Verfahren gelten § 217 Absätze 2 bis 4, §§ 218, 221 bis 228 und 231 BauGB 
sinngemäß. 
 
(3) Gegen die Endurteile des Landgerichts findet die Revision an das Oberlandesgericht, Senat für 
Baulandsachen, statt, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes zweihundertfünfzig Euro übersteigt. 
 
  
§ 10  



Anwendung des Baugesetzbuchs 
1 Soweit in diesem Gesetz Bestimmungen des Baugesetzbuchs für anwendbar erklärt werden, ist die Fassung 
vom 27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137) maßgebend. 
 
2 Die in diesen Bestimmungen für die Bundesregierung oder für die Landesregierung enthaltenen 
Ermächtigungen gelten für den Senat. 
 
  
§ 11  
Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
 
1.wider besseres Wissen unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen 
begünstigenden Verwaltungsakt zu erwirken oder einen belastenden Verwaltungsakt zu verhindern; 
 
2.Pfähle, Pflöcke oder sonstige Markierungen, die Vorarbeiten dienen, wegnimmt, verändert, unkenntlich 
macht oder unrichtig setzt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 
 


